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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

  Frau Abgeordnete Katina Schubert (LINKE)

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/24 159
vom 15. Oktober 2025
über Landespflegegeld
_____________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Wie viele Personen erhalten derzeit Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPflGG)? Bitte nach
den Kategorien Pflegegeld für Blinde, Taubblinde, hochgradig Sehbehinderte und Gehörlose aufschlüsseln!

Zu 1.: Die angefragten Daten können jederzeit auf der im Internet freizugänglichen Seite
des Sozial-Informations-Systems (SIS) des Landes Berlins eingesehen werden. Die dort
hinterlegten Dashboards weisen nach Berechtigtengruppen statistische Daten über die ca.
6.500 Leistungsnehmenden des Landespflegegeldes aus (Stand: Juni 2025).

2. Wie stellt sich die Entwicklung der Empfänger:innenzahlen in den letzten fünf Jahren dar?

Zu 2.: Laut den im SIS des Landes Berlin hinterlegten Daten waren die Zahlen der
Leistungsnehmenden in den letzten fünf Jahren nahezu konstant.

3. Wie hoch ist das Landespflegegeld aktuell? Bitte nach Pflegegraden oder anderen Kriterien differenzieren!

Zu 3.: Die aktuellen Auszahlungsbeträge für die verschiedenen nach § 1 des LPflGG
anerkannten Sinnesbeeinträchtigungen werden jährlich durch Rundschreiben
bekanntgegeben. Das Rundschreiben wird auf den Seiten der für Soziales zuständigen
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Senatsverwaltung veröffentlicht. Das aktuelle Rundschreiben Soz Nr. 03/2025 wird diesem
Antwortschreiben als Anlage beigefügt.

4. Wie hoch ist die Gesamtsumme der ausgezahlten Mittel?
5. Wie stellt sich die Entwicklung der Gesamtausgaben in den letzten fünf Jahren dar?
6. Gibt es Schätzungen oder Planungen für die zukünftige Entwicklung der Ausgaben? Wenn ja, bitte
darstellen!

Zu 4. bis 6.: Die Gesamtsumme der für das Landespflegegeld Berlin ausgezahlten
Leistungen betrug, wie im SIS hinterlegt, im Jahr 2024 knapp 26,67 Millionen Euro.
Damit sind die Gesamtausgaben für einen Zeitraum über fünf Jahre um circa 4 Prozent
gestiegen, während die Zahl der Leistungsnehmenden im vergleichbaren Zeitraum um 5
Prozent gesunken ist.
Die Planung zukünftiger Entwicklungsausgaben orientiert sich an der zu erwartenden
Erhöhung des allgemeinen Rentenniveaus (vgl. Rundschreiben Soz Nr. 3/2025).

7. Gibt es derzeit Überlegungen, das Landespflegegeld zu reformieren oder mit Bundesleistungen zu
verzahnen?

Zu 7.: Der Senat strebt nicht an, das Landespflegegeld mit Bundesleistungen zu verzahnen.
Grundsätzlich werden Leistungsgesetze regelmäßig systematisch hinsichtlich etwaiger
Weiterentwicklung geprüft.

Berlin, den 24. Oktober 2025

In Vertretung

Max L a n d e r o

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung



a.) für Personen nach Vollendung des 
18. Lebensjahres 

b.) für Personen bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres 








